
GEMEINDE  DüN!'3ERBERG

POSTLEITZAHL  6822

Tel.  05524/2411

Dünserberg,  am  25.  03.  1992

V  E  R  O  R  D  N  «J  G

üBER  DIE  EINHEBUNG  EINER  GASTETAXE  (TAXORDNUNG)

Die  Gemeindevertretung  hat  in  ihrer  Sitzung  vom  24.  03.  1992

beschlossen,  aufgrund  der  Bestimmungen  des  b 8  Abs.  1  Vor  -

arlbe  rg  er  Fr  emdenverkeh  rsges  etz,  LGBl.  9 / 1978  i.  d.  g . F  LGBl.

Nr.  5/1991,  in  der  Gemeinde  Dünserberg  die  Gästetaxe  nach

Maßgabe  der  folgenden  Bestimmungen  einzuheben.

fi1

EINHEBUNG  UND  öRTLICHER  GELTUNGSBEREICH

Die  Gemeinde  Dünserberg  hebt  zur  Deckung  ihres  Aufwandes

für  fremdenverkehrsfördernde  Maßnahmen  und  Einrichtungen

im  ganzen  Gemeindegebiet  von  Dünserberg  eine  Gästetaxe  ein.

ä2

ABG  ABEN  SCHUL  DNE  R

Abgabenschuldner  sind  alle  Gäste,  die  im  Gemeindegebiet

nächtigen  und  nicht  gemäß  § 3  von  der  Abgabenpflicht  be  -

freit  sind.

ö3

BEFREIUNGEN

1 ) Von  der  Abgabenpflicht  sind  befreit  :

as  14.  Lebensjahr  noch  nicht  vollendet

hü1e  r  im  Sinne  d es  Schu1p  flichtges  etzes

4.  Lebensjah  r  bere  it  s  vo  llend  et  haben

e  sich  wegen  des  Schulbesuches

ordentlichen  Wohnsitzes  aufhalten;

a)  Personen,  die  d

h a b e n , s owi  e  S c

1985,  die  das  1

und  Schüler,  di

auß  e rha  lb  ih  r  es
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b)  Patienten  in  Krankenanstalten;

c)  Personen,  die  bei  dem  im  Gemeindegebiet  wohnhaften

anderen  Elterteil  oder  einem  Verwandten  oder  Verschwä  -

gerten  in  auf-  und  absteigender  Linie,  einem  Ge  -

schwisterkind  oder  einer  Person,  zu  der  sie  noch

näher  verwandt  oder  im  gleichen  Grad  verschwägert

s i  n d,  u n e n t  g e l  t  li  c h  n ä c  h t  ig  e n ;

d)  Gäste  nach  einem  ununterbrochenen  Aufenthalt  von

drei  Monaten

2)  Personen,  die  in  einer  Wohnung  im  Sinne  des  Th 6

nächtigen,  sind  mit  Ausnahme  des  Wohnungsinhabers  -

unbeschadet  der  Bestimrnungen  des  Abs.  1 -  von  der  Ab  -

gabenpflicht  befreit,  wenn  für  den  Wohnungsinhaber  die

Gästetaxe  mit  einem  Pauschalbetrag  festgesetzt  ist.

3)  Die  Befreiungsgründe

Unterkun  ftsg  eber  auf

sind  vom  Abgabenschuldner  oder  vom

Verlangen  der  Gemeinde  nachzuweisen.

§4

HoHE  DER  GASTETAXE

Die  Gästetaxe  wird

während  des  ganzen

gesetzt.

für  das  gesamte  Gemeindegebiet  und

J ah  res  mit  S 3 . -  -  pro  Nä  cht  ig  ung  fest  -

§5

FALLIGKEIT  UND  ENTRICHTUNG

1 ) Die  Gästetaxe  ist  am  letzten  Aufenthaltstag  fällig.

2)  Der  Unterkunftgeber  ist  verpflichtet,  die  Gästetaxe

vom  Abgebenschuldner  einzuheben  und  haftet  für  die

Erfüllung  der  Abgabepflicht.

3)  Der  Unterkunftgeber  hat  der  Gemeinde

über  die  Gästetaxe  Rechnung  zu  legen

Betrag  abzuführen.

einmal  jährlich

und  den  eingehobenen

4)  Unterkunftgeber  ist,  wer  als  Inhaber  einer  Gewerbeberech  -

tigung  in  dem  von  ihm  geführten  Gewerbebetrieb,  wer  sonst

in  seinen  Räumen  oder  wer  gegen  Entgeld  als  Verfügungsbe  -

rechtigter  über  ein  zum  Campieren  verwendetes  Grundstück

Gäste  beherbergt.

5)  Mangels  eines  Unterkunftgebers  ist  die  Gästetaxe  bei

Fälligkeit  vom  Abgabenschuldner  selbst  an  die  Gemeinde

abzuführen.
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6)  Für  die  Abrechnung

me  i  n d e  a u f  g e l  eg  t  e n

der  Gästetaxe  sind  die  von  der  Ge  -

Vordrucke  zu  verwenden.

7)  Wird  die  Gästetaxe  mittels  Pauschlierung  (§6)  vorge  -

schrieben,  ist  sie  innerhalb  eines  Monats  ab  Bekannt  -

ga  be  d es  Pausch  li  eru  ng  s bes  che  id  es  zu  r  Zah  lung  fä  ll  ig  .

Die  Abs.  1 -  6  finden  im  Falle  einer  Pauschalierung

keine  Anwendung.

fi6

P AUE+C:HALIERUNG

1 ) Für  Abgabepflichtige,  die  als  dinglich  Berechtigte,

Mieter  oder  Entleiher  eine  Wohnung  innehaben  (Wohnungs  -

i  n h a b e r  ) , d i  e  n i  c h t  s t  ä n d i  g d e r  De  c k u n g  i  h r  e s  ga  n z j ä h ri  g

gegebenen  Wohnungsbedarfs  dient,insbesondere  eine  Wohnung

die  nur  während  des  Wochenendes,  des  Urlaubes,  der  Ferien

oder  sonst  nur  zeitweilig  benützt  wird,  wird  die  Gäste  -

taxe,  wenn  dies  im  Interesse  der  Einfachheit  oder  Zweck-

mäßigkeit  gelegen  ist,  auf  Antrag  oder  von  Amts  wegen  mit

einem  Pauschalbetrag  festgesetzt.

2)  Der  Pauschalbetrag  wird  jeweils  für  den  Zeitraum  eines

Ka1ende2ahres  unter  Zugrundelegeung  des Ausmaßes  der

Gästetaxe  gemäß  Th 4  und  der  nach  den  gegebenen  Umständen

zu  erwartenden  Anzahl  von  Nächtigungen  von  Gästen,  soweit

auf  sie  nicht  die  Befreiungsgründe  zutreffen,  bemessen.

3)  Weichen  die  tatsächlichen  Verhältnisse  von  denen  der

Pauschalierung  zugrundegelegten  wesentlich  ab,  wird  der

Bescheid  über  die  Pauschalierung  auf  Antrag  oder  von

Amts  wegen  entsprechen  abgeändert.

ä7

ABGABE  NVE  RFAHREN

Sofern  in  der  Taxordnung  keine  näheren  Bestimmungen  über  die

Bemessung  und  Einhebung  der  Gästetaxe  einthalten  sind,

finden  die  Bestimmungen  des  Abgabenverfahrensgesetzes,  LGBl.

Nr.  23  / 1984  i.  d.  g.  F.  Anwendung.

§8

AuSKUNFTSFlECHT  DER  GASTE

Die  Unterkunftgeber  haben  ihren  Gästen  auf  Verlangen  Ein-

sicht  in  die  Taxordnung  zu  gewähren.
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ä9

ü BE  RGANGS  BE  STI  MMU  NG

Diese  Taxordnung  tritt  am  OL04.1992  in  Kraft.

Gleichzeit  ig  ver  lie  rt  d ie  Taxordnung  vom  27.  1 2.  199  1 ih  re

Wirksamkeit,


